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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

1. August 1972 Nr. 4132 

I. 

Entlang d_er Durchgangsstrasse T 5, von der Herrenmatt in: 
Däniken durch die _Gemei_nde Gretzenbach hindurch bis zum 

Armeemagazin in Schönenwerd, besteht ein rechtsgültiger 

Strassen- und Baulinienplan, der seinerzeit .durc.h.do.s Bau 

Departement·zur öffentlichen Auflage gelangte und mit 

Beschluss des Regierungsrates Nr. 4076 am 19. August 1966 

genehmigt wurde. In diesem Plan sind die Zufahrtsverhältnisse 

und die rückwärtigen Erschliessungsstra:ssen nur angedeutet worden; 

es besteht also kein rechtsgültiger Plan hiefür~ 

Die drei betroffenen Gemeinden, Däniken, Gr-et:.zenba.ch .urid 

Schönenwerd, .haberi , fü_r: die Er:sph_1-:J~s_s~ng i_hre_r Bay.g~piete 

beidseitig der Durchgangsstrasse· t'eil\veise Bebam1ngspläne 

erarbeitet und öffentlich aufgelegt, dieselben jedoch z.T. noch 
' ' 

nicht genehmigt·. Wegen der Unsicherheit ·betr>-der· SBB-Planung für 

den Rangierbahnhof, haben die drei Geme~n~e.r.i_ Lh r-e PJ._anungen 

immer wieder zurückgestellt. Nachdem nun die•zukünftige Lage 
. ·- . . '· ' 

der Geleiseanlagen der SBB bekannt ist, kann auch die. Regelung 

der_ Zufahrten endgültig· ·vorgenommen werden. Von. Seiten der 

Gemeinden: wird au f eine Festlegung .de r Ersch.liessungen auf die 

Durchg9n:9sr5trasse gedrängt, damit die Gemeindeplanungen 

angepasst werden können. Mit den. Behörden. cÜes·er. Ge~einden wurde 

. ,a:qläss].,i<;::h: von verschiedenen Besprechungen eine zweckmässige -- . . . ... . . . . - . . 

Lösung ·ausgearbeitet. Gestützt auf diese Ergebnisse hat das 
. · bis . 

Bau-Departement auf Grund von§ 11 · des kantonalen Bau- 

g~s·eties' d eri neuen Strassen- und· Bau.Li n Lenp.La n in qer Zeit 

vom 6. Dezember 1971 - 6. Januar i972 beim Kreisbauamt II 

in Olten auf der Gemeindeverwaltung in Däniken, im Gemeinde 

ratszimmer in Gretzenbach und auf dem Baubüro der Gemeinde 

verwaltung in Schönenwerd öffentlich aufgelegt. 
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Der Auflageplan muss aus Gründen der Zweckmässigkeit in drei 

Abschnitte aufgeteilt werden: 

Abschnitt I: Von der Herrenmatt in Däniken (östliches 
Gemeindegebiet) bis und mit GB Gretzenbach 
Nr. 230 südlich GB Nr. 231 nördlich der 
Durchgangsstrasse, ausgenommen das Unterfüh 
rungsprojekt im Bereiche der Grundstücke 
GB Gretzenbach Nnn ; 966, 173, 208, D20, 169, 
l68w 167, 166, ~14, 215 und ~16 und die Er 
schliessungsstrassen ühör GE Gretzenbach 
Nrn. 173, 209, 208 und 2lO. 

Abschnitt II: Unterführungsprojekt mit Erschliessungsstrassen 
über die Grundstücke GB Gretzenbach Nrn. 966, 
173, 208, 209, 210/ 820, 169, 168, 167, 166, 214, 
215 und 216 

Abschnitt III: Von GB Gretzenbach Nr. 246 (Garage Kiefer) 
bis und mit GB Schönenwerd Nr. 265 westlich 
des Armeemagazins (Gebiet beidseits und ein 
sbhliesslich Durchgangsstrasse) 

Innert der gesetzlichen Auflagefrist gingen 27. Eins12.,r::,achE:Jl ein. . . . _,._ ... 

Einsprecher sind: 
, ' 

Planabschnitt I: 

1. Studer _D:r;:aht- und Kabelwerke AGJ Dän.tJs.ep.i Eigentümerin 
von GB Dän~ken Nr. 344 und 983, vertreten. durch Herrn 
Dr. Arthur Döbeli, Fürsprech und Notar, Schönenwerd 

2. Schweizerische Bundesbahnen Kreis __ J;_I, Luzern 

3·. Geschwister Schenker Marie1 Elis? und ..:[9.~hst~Q.s., Gretzenbach„ 
Eigentümerin von GB Gretzenbach Nr. 136 und l,62, ver 
treten durch Herrn Meier Paul, Notar, Schönerrwerd 

4,. Erbengeme_i_IJ§~cpaft S. Hagmann, Eigentümerin von .~B Gretzen 
bach Ni. 138 und 174, vertreten durch Herrn Dr' , • V!erner 

·Fröhlicher, Fürsprech und Notar,Solothurn 

5. Huber K.urt, Sportgarage, Gretzenbach, Eigentümer von 
GB Gretzenbach Nr. 139 

6. Keller-Hagmann Alice und Jakob, Gretzenbach, Eigen:.ümer 
von GB Gretzenbach Nr. 173, vertreten durch Herrn Paul 
Meier, Notar, Schönenwerd 

7. Widmer Walter, Landwirt, Steindle, ~r.Pt-3-en):')ach,. EigenLiimer 
von GB Gretzenbach Nr. 973 
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8. Brunneng,enossenschaft. Unte·rdorf..:;Steig_dl_en:, · Gretzenbach 

9 .: Schenk;er...,Schürr:nann Hans, Unterdorf 4, Gretzenbach, Eigen -turner .. von (rn-·ä'rE'it:f~nb~Ch · Nrn::_,16S;· -168 "urrd 169 

10. Schenker Paul, Ettenburgstrasse 12, Gretzenbach, Miteigen 
tiimer von GB Gretzenbach Nr. 794· 

11. Würgler-.Pfister Er:w-t_n, Unterdorf 85,· Gretzeribach, Eigen 
tümer von GB Gretzenbach _Nr. 962 

12. Herrn und Frau-Dr-.-med •. Max Amp.ort,0ensingen, Eigentümer 
von GB Gretzenbach Nr. 800 

1'3. Grütter-Zumsteg 0ttcz, am Stalden.165, .. Gr.etzenbach, Eigen 
tümer vdn GB Gretzenbach Nr. 216 

14, Jetzler-Schenker J\'larianne, öl_t:nerstrasse 118, · Gretzenbach 
Eig~ntü~erin von GB Gretzenb~~h Nr. 214, vertreten durch 
Herrn Dr. Gaston Klipper, Advokat und Notar, 0lten 

15. Vöge.le Leo, TaTackerstrasse 75, . Glattbrugg, Eigentümer von 
GB Gretzenbach Nr. 1016 

16 ~ Schenker-,Müller Adolf, Stalden 229 ,_ Gretzenbach, Eigentümer 
von GB Gretzenbach Nr. 229 

17. Schenker Hugo, Unterdo~f 6, Gret~enbach, Eigentümer von 
GB Gretzenbach Nr. 1107 

18. ~rbengemeinschaft :.qes Viktor Ramel sel., Eigentümerin von 
GB Gretzenbq.ch Nr. 211, vertreten durch Herrn Harald 
Hürzeler, Köllikerstrasse· .. 221-Gretzenbach. 

19 ._ K~_ller-Hagmann ~ak_ol?_, Hauptstrasse 2, · Gretzenbach, Ein 
sprache weg~rt des Kirchwegrechtes 

Die Einsprachen Nrn. 6, 9 und 14 beziehen sich auch auf 
Planabschnitt II 

Planabschnitt II: 

20. Mächler-Grütter Alice und Albert~- Gretzenbach, Eigentümer 
yon,GB Gretzenbach Nr. 208, vertreten durch Herrn Paul 
Meier·, . Notar, Schönem,verd 

. ', ... ''i 

\· : ... ·. 

' - 
. 21. Bally.Schuhfabriken AG, Schönenyverd, Eigentümerin von 

GB Gr·etzenbach Nr. 966 und 888 

2 2. Brunner Josef, Restaurant Eintracht, Gretz-enbach, Eigen 
tümer von GB Gretzenbach Nr. 210 
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23. Grütter-Schwaninger Dora, Eigerstrasse 10, Derendingen, 
Eigentümerin .. von .. GB ~Gretzenpac::n .. N_:\'.'.: L .. ;215 

. Die Einspr_9,cheri. Nrn •. 6, .. 9 und_ 14 bezieqen si.ch auch auf 
Planabschni tt -1 ·· 

Planabschnitt III: 

24. Schubarth & Co., Lange Gasse 90/Ecke Hardstrasse, Basel 
Eigehtümerin vdn GB Gretzenbagh_Nr~ ?41 und .242 sowie von 
GB Schönenwerd -Nr. 265 

25. MEAG, Maschinen und Eisenbau AG, Gretzenbach, Eigentümerin 
von GB Gretzenbach·Nr~ 245-·· 

26. Keller-Schenker Sophie, Kirchweg, Gretzenbach, ehemals 
Eigentümerin von GB Gretzenbach· Nr-, 242 und ·245 

27. Barth Alfons, Architekt BSA, 0ltnerstrasse 99, Schönenwe-~, 
Eigentümer von GB .Schönenwerd N:l'.' -1419-·- vertreten durch J , • . I •. . 

Herrn Dr. Arthur Döbeli, Fürsprech und.Notar, Schönenwerd 
. \ . . 

Beamte des Bau-Departementes führten im 13~~s.etn ßer Gemeinde 

vertreter aller drei Gemeinden eine erste Einspracheverhandlung 

durch am 24 •• Februar und 2_. März 1972;_ ei ne zwe i t.e Verhandlung 

erfolgte nach nochmaliger Ueberprüfung des gesamten Projektes 

am 15. und 16. Mai 1972. 

II. 

Der· ;E_insprecher Nr •. 10. ist nicht Eigentümer eines Gegenstandes ds 

Planauf lage bildenden Grundstückes, ebensowenig die EiI}_s_p_:i;::_E;._cheri,r 

Nr •. 26, welche ihre Grundstücke gemäss K·äufvertrag vom 2 3. .J'a nu a : 

1962 veräussert hat. Die Ein_§l2._rache Nr. 19 bezieht sich auf in 

. Kirc.hw.e.gr.e.c).1..:t_ (:...ö_ff..ent.liclles Fuss:vv:e.9.f:_S:'_qri:tJ ., <;l_~s durch die 

Planauflage in keiner Weise beschränkt wird.-· Auf diese drei 

Einsprachen kann daher im vorliegendeµ_ ;Pla_1Ja_1J._f:L_?geverfahren 

nicht eingetreten werden. 
. . \ ".'-- . '.. . 

. . ~ ; 

Die Übrigen Einsprecher sin~_G.J:;-undeigentüme:r:- in dem durch den 

Plan berührten Gebiet der Gemeinden Däniken, Gretzenbach und 

. ~ Sch~nenwerd. Die Einsprachrri: w~-.tden ·f·r+stge-recht · eingereicht, 

weshalb auf sie einzutreten ist. 
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III. 

Der Regierqngs~t_ stellt fest und zieht in E;_:r:_wä__g_ung: 

Planabschnitt I 

Ein,TI?_rache ~rJ: Studer Draht- & Kabelwerke AG, Däniken 
Eigentümerin von GB bäniken Nr. 344 0nd 983 

Die Einsprache richtet sich in der Hauptsache gegen die zwischen 

dem Fabrikgebäude und _den .SBB-Geleisen qurchgeh,end 9eplapten 

He r r enma t t s t.r-a s s e , welche ursprünglich nur als Erschliessung,s 

strasse vorgeseheq. war. Fe r ne r' würde die rieue- Baulinie von 

6 m südseits dieser Strasse eine allfällige Erweiterung des be 

stehenden Fabrikgebäudes bautechnisch erschweren oder gar 

verunmöglichen • 

.An der·Einspracheverhandlung-vom 16. Mai 1972 nahmen auC!h 

9-ie Vertreter-der Gemeinde Däniken und der SBB.teil. 1'1an konnte 

si9h dahin einigen, dass die Genehmigung des Auflageplanes nur 

bis an die Nordostgrenze von GB Nr. 344 erfolgen solle 

(Begren?ung der. Plangenehmigung). Die Einsprecherin hat sich 

bereit erklärt, der Gemeinde Däniken auf dem Teilstück der 

Herrenmattstrasse (Werkstrasse der Einsprecherin) ein öffentliches 

yusswegrecht einz~räumen. Der Anschluss der Fabrik Studer an 

die ostseitige Erschliessungsstrasse ist gewährleistet und kann 

je nach definitiver Lage der Geleis~anl~gen angepasst 0erden. 

Die angrenzenden Grundstücke GB Däniken Nr. 1000 und 1001 könnep 

über die SBB-Grundstücke GB Nr. 345 und 346 an die erwähnte 
) . . . 

Erschliessungsstrasse ebenfalls angeschlossen werden. Der Auf- 

lageplan ist in diesem Sinne ergänzt bzw. bereinigt worden. 

Die Einsprecherin sowie die Vertreter der Gemeinde Däniken 

und der SBB haben dem im Sinne vorstehender Erwägungen ab 

geänderten Plan zugestimmt. Den Begehren der Einsprecheiin 
. . . . ." :=, - .. .- .. :·.,· ..• '.··. 

i.s,t ~orni t. entsprochen, weshalb die Einspra'che. als gegenstandslos 

abgeschrieben werden kann. 

Einsprache Nr. 2_ ~ Sqrp;'V;~~z_eri_sche, Buride s bahne n , Kr'e i s II, Luzern 

Es· wird Ein,spra-che erhoben <gegen. die Er.schliessurirjsstrasse, welche 

im Bereich der Parzellen GB Dänikeri Nr. 344 un_d. 345, mit dem 

zukünftigen )\usfahrgeleise aus dem Rangierbahnhof alten 

· koll±diere. · · 
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Nachdem nun die erwähnte Erschliessungsstrasse nur noch bis 

an die Nordostgrenze von GB Däniken Nr~- 3'44 . (Fäbrik Studer) 

geführt wird und gemäss den Erwägungen bei Einsprache .Nr. l 

der Anschluss an die östliche Erschliessungsstrasse unter 

Berücksichtigung der definitiven Lage des Ausfahrgeleises erfolgt, 

ist vorliegender Einsprache entsprochen; sie kann d~her als 

gegenstandslos. abgeschrieben werden. 

:8i!}_sprache Nr. 3: Schenker Marie, Elise und Johanna, Eigentümer 
von GB Gretzenbach Nr. 136 und 162 

Es wird geltend gemacht, dass die Grundeigentümer bereits im 

SBB-Enteignungsverfahren empfindlich betroffen wurden. Durch 

vorliegende Strassenplanung werde die Hausliegenschaft GB 

Nr. 136 tangiert. Die Erschliessungsstrasse "Steinlen" sei auf 

zuheben und es sei für diese Liegenschaft eine direkte Ein- 

und Ausfahrt an der Durchgangistrasse T 5 zu gestatten. Ferner 

sei die über GB Nr. 162 vorgesehene Strasse auf~uheben oder nach 

Süden an den Rand dieses Grundstückes zu verlegen. Zur Begründqng 

wird die Zweckmässigkeit der Erschliessungsstrasse angezweifelt 

sowie auf die Beschneidung und die beschränkte Ueberbauungs 

möglichkeit der Grundstücke hingewiesen. 

Dazu ist festzuhalten, dass im Interesse einer Aufrechterhaltung 
. . 

der Leistungsfähigkeit der Durchgangsstrasse T 5 das Gebiet 

beidseits dieser schweizerisöhen Hauptstrasse I. Klasse durch 

den Bau - im heutigen Zeitpunkt geht es lediglich um die planlichP 

Sicherstellung - von rückwärtigen Strassen erschlossen werden 

muss. Direkte Ein- und Ausfahrten an solchen Hauptstrassen 

können auf Grund von§ 2 der kantonalen Verordnung über den 

Schutz des Strassenverkehrs nur noch gegen Bedingungen und 

Auflagen bewilligt werden, sofern keine rückwärtigen Er 

schli~ssungsmöglichkeiten möglich sind, was hier verneint werden 

muss. Strassen- und Baulinien haben wohl eine gewisse 

Beschränkung der Eigentumsverhäl toisse zur. _Folge,_ ._a.,och kann 

im vorliegenden Falle festgestellt werden, dass ein~ zweckmässige 

Uel:.)erbauungsmöglichkeit der Grundstücke nach wie vor gewähr 

leistet ist. Im ~brigen können Entschädigungsfrage~ in.diesem 

Verfahren nicht behandelt werden, sondern sie_ sind in die Land 

erwerbsverhandlungen zu verweisen. Aus den genannten Gründen 

ist die Einsprache abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 
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Einsprache Nr. 4: Erbengemeinschaft s. Hagmann, Eigentümerin 
voh GB Gretz~nbach Nr. 138 und 174 

Es wird in der H~uptsache verlangt, dass die Zufahrt zu Gebäude 

Nr. l aGf GB ~r. 138 und die trschliessung von GB ~r.-_174 

sichergesteilt und gewährleistet ~eraen& Im übrigen i~i d{~ . 
Umgrenzung von GB Nr. 174 im Plan nicht richtig dargestellt. 

Die Ben~tzung · der Zufahrt von der Durchgangsstrasse T 5 zu··Grund 

stück GB Nr. 138 wird bis zum Zeitpunkt der Erstellung der 

rückwärtigen Erschliessungsstrasse (Steinlenstrasse) zugesichert. 

Es wird präzisiert, dass die erwähnte Erschliessungsstrasse 

erst dann gebaut werden muss, wenn deren Notwendigkeit 

erfo_rderlich .i s t r der Ausbautermin ist somit völlig unbekannt. 

Vorher wird die bestehende Ein- und Ausfahrt an der Durchgangs 

strasse nicht aufgehoben. 

Die Lage von GB Nr. 174 ist inzwischen im Auflageplan auf Grund 

des Katasterplanes richtig eingezeichnet worden. Die zu-künftige 

Erschliessung de~ Gebietes nBrdlich der Geleiseanlagen ist S~che 

der SBB; sie ist heute über den bestehen~en Nive~'u-Uebergani 
. . 

gewährl~istet und wiid später durch die geplante Unterführung 

weiter östlich und gemäss- Schreiben der SBB (Verwaltungsabteilung, 

Kreis II, Luzern) vom 6. März 1972 an den Vertreter der Ein 

sprecher aufrechterhalten.· 

Der Einsprache ist somit entspiochen, sie kann daher als gegen 

standslos abgeschrieben we r den , 

Einsprache Nr. 5 ~ K .. und A. Huber, Sportgarage, Gretzenbach, . 
Eigentümer ·von GB Gretzenbach Nr. 139 

Die Einsprecher verwahren sich gegen die spätere Schliessung der 
. . . . ·- '-· -· . ·~ 

Zufahrtsstrasse von. der. Durchgangsstrasse LncRf.ch t.uriq Noz d eri , 
• . , ... ! _J •:' 

wodurch die Existenz ihres Garagebetriebes in _Frage gesteJ-1 t, .· 

werde. 

Vom Bau=De pe r t.eme nt; wird die · zu.sicherung abgegeben, dass der 

Garagebetrieb bis zur Erstellung der-rückwärtigen Strasse 

von der Durchgangsstrasse T 5 aus wie bisher ersthlois~n bleibt. 

Hernach muss aber auch dieser Garagebetrieb rückwärtig 

e r-s ch l o ss en werden.. Ueber allfällige Umsatzeinbussen und andere 

Wertverminderungen·muss·im Zeitpunkt der Aufhebung der'bestehenden 
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Ein- und Ausfahrten befunden werden~ ES wird daririzurriaT 'aüch 

zu prüfen sein, inwiefern Bewilligungen für die Benützung 

dieser Ein- und Ausfahrten überhaupt bestehen, wenn ja, 

unter welchen Bedingungen. Die Einsprache ist daher abzu 

weisen, soweit darauf einzutreten ist. 

Einsprache Nr • __ 6: Keller-Hagmann Alice und Jakob, Gretzenbach 
Eigentümer von GB Nrn. 133, 173, 166, 820 
und 885 

Der Vertreter der Einsprecher zieht vorliegende Planung ganz 

allgemein in Zweifel·und führt zusammenfassend aus: "Bereits 

im Jahre 1962 haben die Grundei~entümer 30 Aren Land für den 

damaligen Ausbau der Durchgangsstrasse T 5 abgebem müssen. 

D 1mals musste auch das Oekonomiegebäude auf GB Nr. 173 ab 

gebrochen werden. In der Folge haben die Einsprecher atif 

GB Niedergösgen Nr. 1044 (südlich der Aare)_ eine Neusiedlung, 

erstellt. Es sei eine tragische Tatsache, dass diese Neu 

siedlung dem SBB-Rangierbahnhof zum Opfer falle und die. 

Eigentümer weitere ssiooo m2 Land auf tlem E0teignungswege 

abgeben müssen. Bei der Realisierung vorliegender Planung 

werden den Einsprechern unzumutbare Immissionen durch Lärm, 

Abgase, Erschütterungen, usw. e rwa ch s en , Die Gartenanlage · 

und der neu angelegte Baumgarten müss t.e n geopfert werden. Die 

Einsprecher kämpften nun seit ca. 10 Jahren um ihre Existenz 

und die Erhaltung ihres Eigentums. Es müssten folgende 

Begehren gestellt werden: Ersteil~n einer neuen Gartenaniage 

und einer Obstplantage auf GB Nr. 173. Zufahrtsrecht un~ 

Zufahrtsmöglichkeit zu GB Nr. 209 und dem östlichen Rest 

von GB Nr. l 7 3 müssten Jederzeit gewährltiistet sein, auch 

während der Bauzeit .. Die gemäss Regierung,sratsbesch.lus,s 

Nr. 4076 vom 19. August 1966 angelegte Vorbaulinie bei 

Gebäude Nr. 2 fehle auf dem jetzigen Plan und muss nachgetragep 

werden. Von den Grundstücken GB Nr.· 173, 885 und 133 wird eine 

direkte Ein- und Ausfahrt an der Durchgangsstrasse verlangt. 

Sofern die ganze Fläche von GB Nr~ 133 von der SBB im 

Enteignungsverfahren nicht beanspn1cµt wird, w;Lrd die Auf 

hebung der rückwä,rtigen Erschliessl.:lngsstrasse .. (.steinlenstra;:rne) 

samt Baulinie verlangt. Sofern die neuen. Strass0n gebaut ~nd, 

demzufolge die Grundstücke GB Nr. 820 und 166 tangiert werden, 

s e i in j enern Gebiet eine Landumlegung durchzuführen. " 
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Die Begründung der vorliegenden Planauflage wird unter Ziffer I 

hievor ~ing~hend dargelegt. Es ··trifft zu, dass däs · Eigentum 
der Einsprecher einschneidend beansprucht bzw. berührt wird. 

Das Bau-Departement und die Gemeinde werden sich bemühen, 

Grundstücke zu erwerben, um_Realersatz zu leisteri~ Nötigenfalls 

soll eine Baulandumlegung durchgeführt werden. Die Fragen,des 

Realersatzes und der Entschädigungen im ailgemeinen sind 

jedoch in diesem Auflageverfahren nicht zu behandeln, sondern 

sie werden in die Landerwerbsverhandlungen verwiesen, die vor 

Inangriffnahme der Bauarbeiten zur Durchführung gelangen~ 

verbindliche Zusicherungen sind unmöglich. 

Bezüglich der verlangten Ein- und Ausfahrtszusicherungen wird 

festgehalten, dass, solange die betroffenen Grundstücke 

landwirtschaftlich genutzt werden, nach wie vor direkt an der 

Durchgangsstrasse T 5 ein- und ausgefahren werden kanrt. Bei 

einer allfälligen späteren Ueberbauung müssen nicht nur die 

Grundstücke der Einsprecher, sondern das gesamte Gebiet 

beidseits der Durchgangsstrasse, rückwärtig erschlossen 

werden, wie dies in vorl~egender Planung vorgesehen ist. 

Demzufolge kann von einem "fallenlassen" der beanstandeten 

Erschliessungsstrassen nicht die Rede sein. Die Vorbaulinie 

bei Gebäude Nr. 2 auf GB Nr. 173, genehmigt mit Regierungsrats 

beschluss Nr. 4076 am 19. August 1966, ist auch im vorliegenden 

Plan eingezeichnet, womit die Einsprache in diesem Punkte 

dahinfällt. 

Soweit sich die Einsprache auf die an den Ostgrenzen von GB 

Nr. 173, 820, 169, 168, 167 und 166 geplante "Unterführungs 

strasse" bezieht, wird deshalb gegenstandslos, weil über diese 

Anlage in der Zeit vom 29. Mai - 28. Juni 1972 Jün neue.r J?.l.c1.n. 

öffentlich aufgelegt wu r d e und die betroffenen Grundeigentümer 
ifi diesem Verfahren erneut ihre Recht~ wahreh konnten~· Si~he 

auch Feststellungen unter "Planausschni tt II" hernach. · 

AÜ:E ,.Grund vorstehender ErwägungE~m. ist die Einsprache abzuweisen, 

soweit darauf einzutreten ist. 
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Einsprache Nr!_]_ : Widmer Walter, Landwirt, Gretzenbach, 
Eigentümer von GB Gretzenbach Nr. 973 

Der Einsprecher ~tellt das Begehren, es sei die südlich der 

Durchgangsstrasse vorgesehene Erschliessungsstrasse im Bereiche 

seines Grundstückes um ca. 17 m weiter nach Süden zu verlegen, 

damit das Gebäude Nr. 337 nicht abgebrochen werden müsse und 

der Landverlust kleiner und erträglicher werde. Der Plan weise 

Mängel auf, weil die Freileitungen der SBB und der ATEL sowie 

die Standorte der Masten nicht eingezeichnet seien. Schliesslich 

wird das ganze Vorhaben als "luxuriös" und für den Steuerzahler: 

als nicht tragbar bezeichnet. 

Auf Grund der Einsprachen hat das Planungsbüro die Linienführung 

der Erschliessungsstrasse nochmals überprüft und kommt zum 

Schlusse, dass eine Verschiebung aus strassenbautechnischen 

Gründen nicht möglich ist. Wenn diese Strasse einmal ausgebaut 

wird, stehen dem Eigentümer von Gesetzeswegen die entsprechenden 

Entschädigungen zu. In diesem Zusammenhang muss auch auf die 

Möglichkeit einer Landumlegung hingewiesen werden. Diese 

Fragen sind jedoch im Landerwerbsverfahren zu behandeln; Was 

die auf dem Plan fehlenden Leitungsmasten betrifft, hat sich 

der Ersteller der Strasse im gegebenen Zeitpunkt mit den 

Leitungseigentümern auseinand~rzusetzen. Sinn und Zweck 

vorliegender Planung wurde eingangs dieses Beschlusses eingehend 

dargelegt, weshalb hier auf eine Wiedergabe verzichtet werden 

kann. 

Die Einsprache ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten 

ist. 

ßins_gr_act};_~ )',rr..,. __ 8: Brunnengenossenschaft Unterdorf-:3teinlen 
in Gretzenbach 

Die Genossenschaft erriebt vorsorglicherw~ise Einsprache, weil die 

projekti~rte Erschliessungsstrasse entlang von GB Nr. 165 die 

in Richtung Nord-Süd verlaufende Trinkwasserleitung tangiere. 

Hier kann die Zusicherung abgegeben werden, dass beim Ausbau der 

Strasse auf die Trinkwasserleitung Rücksicht im Sinne der 

Einsprache genommen wird. Die Einsprache kann daher als erledigt, 

weil derselben entsprochen, abgeschrieben werden. 
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Einspr~che Nr. 9: ·schenker-Schürmann Hans, .EigE;nt.i.j._me_:r: _ _:yoµ 
GB Gretzenbach Nr. 165, 168 und 169 

Es wird geltend gemacht: Vorliegende Planung erheische von den 

betröf fenen Landeigentümern grosse Opfer und es wäre daher di e 

Durchführung einer·Landumlegung in Erwägung zu ziehen. 

Anlässlich der· Ein.spracheverhandlung hat der Grundeigentümer 

nach Erläuterung der Gesamtplanung betont, das~ er gegen.den 

technischen Plan als solchen nichts mehr einzuwenden habe. 

Die von ihm verlangte Landumlegung im sogenannten "Grund" . 

ist durchaus möglichund erwünscht; das Bau-Departement wird. 

sich für die Durchführung eines solchen Werkes ernsthaft 

e i.ns e t.z en und danach trachten, Land nach Möglichkeit in die.sern 

Gebiet zu erwerben. D-ieses Begehren kann jedoch im vorliegenden 

Planauflarjeverfahren nicht abschli~ssend. beh~ndelt werden; 

es muss in die Landen-1erbsverhanc1lungen verweisen werden. Die 

Einsprach~ ~e~en den Pian kann al~ gegenst~ndslos ~b~eschrleben 

werden, im übrigen ist sie abzuweisen, soweit darauf einzu-: 

tre.ten ist. 

Einsprach.e Nr. 10: Schenker Paul, Lehrer, Ettenburgstra:ss'e 12, 
Gretzenbach, Miteigentümer von GB Nr. 794 

Der Einsprecher ist nicht Eigentümei von durch den vorlie~enden 

Plan betroffenen Grundstücken, we~halb auf die Einsprache 

nicht eingetreten wird. 

E±nsprache Nr. 11: Hürzeler-Pfister Erwin, Unterdorf 85, 
Eigentümer von GB Gretzenbach Nr. 962 

vorliegende Planung sei unvollständig und gebe über die verschie 

denen Strassenanschlüsse keine oder nur mangelhafte Auskunft.;- 

Es seien noch weitere Projekt-Varianten-zu studieren und.vor- 

zulegen. 

Die Begründung vorliegender Planung ist bereits' genügend dargelegt 

worden, weshalb hier auf eine Wiedergabe verzichtet ·wird~- Nachdem 

das gesamte Planungskonzept seri0s und gewissenhaft zustande ge 

kommen ist, unter Berücksichtigung aller Aspekte, kann dem 

Begehren um Vorlage weiterer Projektstudien nicht stattgegeben 

werden. Die Einsprache ist daher abzuweisen, soweit darauf 

einzutreten ist. 
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Einsprache.Nr. 12: Dr. M. und A. Ampart, Oensingen, Eigentümer 
von GB Gretzenbach Nr. 800 · 

Wegen des Ausbaues der Strasse gemäss vorliegender Planung 

werde das Grundstück der Einsprecher entwertet und der vor 

gesehene Umbau von Gebäude Nr. 8 illusorisch. 

Es trifft zu, dass die Beanspruchung dieses Grundstückes zum 

Teil einer materiellen Enteignung gleichkommt und das Gebäude 

Nr. 8.zu gegebener Zeit abgebrochen werden muss. Hier handelt 

es sich ausschliesslich um Fragen der Entschädigungen und eines 

allfälligen Realersatzes im Zusammenhang mit einer möglichen 

Landumlegung in jenem Gebiet. Diese Fragen werden im vor 

liegenden Planauflageverfahren nicht behandelt, da sie Gegen 

stand der Landerwerbsverhandlungen bilden. Die Einsprache 

ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 

;Einsprctq)2_e Nr. 13: Grütter-Zumsteg Otto, am Stalden 165 
Eigentümer von GB Gretzenbach Nr. 216 

Es wird Einsprache erhoben gegen das geplante Trottoir und 

den Einmündungsradius der südseitigen Erschliessungsstrasse. 

Es sei in Erwägung zu ziehen, den Bach auf der gegenüber 

liegenden Strassenseite einzudolen und das Trottoir darüber 

zu führen, um auf diese Weise eine Schonung der westseitigen 

Liegenschaften zu erwirken. Die südseitige Erschliessungs 

strasse sollte etwas nach Süden verschoben werden, da 

Gebäude Nr. 8 auf GB Nr. 800 so oder anders abgebrochen 

werden müsse. 

Am vorliegenden Projekt muss festgehalten werden, denn es kann 

sich erst im Detailprojekt erzeigen, ob Verschiebungen von 

Strasse und Trottoir möglich sind, was einerseits von einer 

allfälligen Bacheindeckung und andererseits vom Lander~erb 

betr. GB Nr. 800 abhängt. Die Einsprache ist daher abzuweisen, 

soweit darauf einzutreten ist. 
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Eins__Qrac0_~ Nr. _;,:.l:,4: Frau Marianne Jezler-Schenke.~i .. G.~E=t.~er:ibach, 
Eigentümerin von GB Gretzenbach Nr. 214 

Soweit diese Einsprache sich auf die· "Unterführungsstrasse" 

bezieht, kann si~ als gegenstanaslos abgesdhrieS~n werden, 

weil über diese Anlage ein neuer Plan in der Zeit vom· 

29. Mai~ 28. Juni 1972 öffentlich aufgelegt worden ist. 

Das betroffene Gebiet wird von der vorliegenden Plangenehmigung 

ausgenommen. 

Betreffend den Ausbau der Durchgangsstrasse T 5 wird zugesichert, 

dass Gebäude Nr. 118 erst dann abgebrochen werden muss, wenn die 

ins Auge gefasste Landum.l cqunq im fraglichen Gebiet zustande· 

gekommen ist. Der EinsprachG ist somit im verbleibenden Punkte 

entsprochen. Sie kann im Sinne der Etwägungen abgeschrieben 

werden. 

Einsprache Nr. 15: Vögele Lee, Talackerstrasse 75, Glattbrugg, 
Eigentümer von GB Gretzenbach Nr. 1061 ·· 

Herr Vögele erhebt Einspruch gegen die an der Nordseite;·se±'her 

Liegenschaft geplante Erschliessungsstrasse. Er bemängelt gleich 

zeitig, dass er vor der Pl~na0fla~e über das vorliegende 

Projekt nicht informiert worden sei. 

Die in Rede stehende Strasse ist als Erschliessung für ßas 

nördlich und östlich der Liegenschaft des Einsprechers liegende 

Baugebiet vorgesehen.· Weil man sich anlässLLch·'.der·-B:tri~tJrä'che- 

verhandlungen (zu welchen Herr Vögele eingeladen war, jedoch 

nicht _en;chien), über eine definitive Liriienführurig· dieser 

Strasse nic~t einigen konnte, schlägt das Bau-Departement 
. . . 

vor, die Strassen~lanJng im betreffenden Gebi~t von d{es~~ 

Plangenehmigung auszunehmen. D1e Erschliessung dieses 

Gemeindegebietes soll in· einem späteren. Zei +punk t; n,~lJ ... stl.fdi:E;:.)::'t 

und alsdann öffentlich aufgelegt werden. Hingegen muss die Lage 

der Einmündung in die Staldenstrasse bereits im heu~igeri-ieit 

punkt planlich sichergestellt werden, wodurch GB. Nr. 10~1 

durch da9 vorgesehene Trottoir nur geringfügig beansprucht wird. 

Auf die Einwände des Einsprechers kann daher nicbt eingegangen 

werden; die Einsprache ist abzuweisen, soweit darauf einzU 
t.rete~ ·ist. 



- 14 - 

,Ein~rache Nr~ 16: Schenker-Müller Adolf, Gretzenbach, 
Eigentümer von GB Gretzerib~cih.Nr. 229 

Die Einsprache richtet sich in der Hauptsache ebenfalls 

gegen die unter Einsprache Nr. 15 erwähnte Erschliessungs 

strasse. In diesem Punkt wird die Einsprache hinfällig, weil 

auf deren planlichen Sicherstellung im vorliegenden Verfahren 

verzichtet wird. Es muss jedoch auch hier erwähnt werden, 

dass lediglich an der vorgesehenen Einmündung an der Südwest 

seite von GB Nr. 229 festgehalten wird. Die Einsprache ist 

daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. 

Ejnsprac~~-Nr. 17: Schenker Hugo, Gretzenbach, Eigentümer 
von GB Gretzenbach Nr. 1007 

Herr Schenker wehrt sich, wie die Einsprecher Nr. 15 und 16, 
. . . 

gegen die Erschliessungsstrasse östlich der Staldenstrasse. 

Da dieses Gebiet von vorliegmder Plangenehmigung ausgenommen 

wird, kann die Einsprache als hinfällig abgeschrieben werden. 

Eins.J2_rache Nr. 18: Erbengemeinschaft Viktor Ramel sel., 
Eigentümerin von GB Gretzenbach Nr. 211 

Die Einsprache wird hinfällig und ist als gegenstandslos 

abzuschreiben, weil das in Frage stehende Gemeindegebiet, unter 

Hinweis auf die Erwägungen bei den Einsprachen Nr. 15, 16 und 17, 

von dieser Plangenehmigung ausgenommen wird. 

__ Einspra,che Nr. 19: Keller-Hagmann Jakob, Hauptstrasse 2, 
· Gretzenbach 

Die Einsprach~ bezieht sich auf die Erhaltung eines von der 

Auflage nicht berührten öffentlichen Fusswegrechts (Kirchweg) 

über die Grundstücke GB Gretzenbach Nr. 211, 818 und 230, weshalb 

nicht auf sie einzutreten ist~ 

Planabschnitt I ist im Sinne vorstehender Erwägungen vom 

kantonalen Tiefbauamt ergänzt ~zw. abgeändert und dessen 

Gültigkeit entsprechend begrenzt_worden„ 

Planabschnitt II: 

Dieser Abschnitt des Auflageplanes beschränkt sich auf das 
. . . . . 

Projekt der "Urrt.e r Eüb.r'u nq s s c r'a s a e 11• und d_er Anschlusstrassen 
. ~ . . 

über die Grundstücke GB Gretzenbach Nrn. 966, 173, 209, 208, 210, 

214, 215, 216, 166, 167, 168, 169 und 820. 
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Auf.Grund der Einspracheverhandlungen und im .Auftrage des Bau 

Departementes hat das Planungsbüro die Stra~senpr6jekte im 

fraglichen Gebiet nochmals eingehend studiert und neu 

aufgezeichnet~ Der neue Plan wurde in der Zeit vom 29. Mai - 

28. Juni 1972 öffentlich auf~elegt, um den betroffenen 

Grundeigentümern erneut Gelegenheit zur Einreichung all 

fälliger Einsprachen zu geben. Dieses Gebiet wird also 

vom vorliegenden Plangenehmigungsverfahren ausgeklammert. 

Die im vorliegenden Verfahren eingegangenen Einsprachen: 

Ei~sE~ache _Nr~: Keller-Hagmann Jakob und Alice 

Einsprache J'Lr < 9: Schenker-Schürmann Hans 

~insprache Nr. 14: Jezler-Schenker Marianne 

filllsprache _Nr. 20: Mächler-Grütter Alice und Albert 

Einsprache }lr. 21: Bally · Schuhfabriken AG Schönenwerd 

Einsprache Nr. 22: Brunner Josef 

li,insprac,he Nf. 2 3: Grütter-Schwaninger Dora 

bzw. die Einsprachepunkte, welche ausschliesslich die Unter 

führungsstrasse mit Anschlusstrassen betreffen, sind 

gegenstandslos geworden und werden im erwähnten neuen Verfahren 

behandelt. 

Planabschnitt III 

Einsprache Nr. 24: Schubarth & Co., Basel, Eigentümerin von 
GB Schönenwerd Nr. 265 und bB G~etzenbach 
Nr. 241 und 242 

Die Einsprecherin macht geltend, dass durch die projektierte Er 

schliessungsstrasse ihre Parzellen GB Gretzenbach Nr. 24-1 und 

GB Schönenwerd Nr. 265, welche heute eine Einheit bilden, in zwei 

Teile zerschnitten werden, was eine zusammenhängende Gesamt 

überbauung und eine rationelle Verbindung zwischen den geplanten 

Gebäulichkeiten verunmögliche. Durch das für den Strassenausbau 

zu beanspruchenden Land und wegen den Baulinien entstehe eine 

unzumutbare Einschränkung· in Bezug auf die bauliche Ausnützung 

des Grundstückes.Firner diene die in Red~ steheAde Str~s~~ nicht 
. . . . . . . . . . 

mehr der Erschliessunef eines gr8~sereri Industriegebietes! wie 

dies im heute noch rechtskräftigen Teilzonen- und Baulinienplan 
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"Bodenacher" vorgesehen ist, da sie nördlich von GB Nr. 246 

(MEAG) als Sackgasse ende; ausser den eigenen Parzellen 

Nr. 241 und 242 können nur noch die Grundstücke Nr. 775 

(G. Müller & Co.) und Nr. 245 (MEAG) angeschlossen werden. 

Zwischen GB Nr. 246 (Garage Kiefer) und Nr. 245 (MEAG) 

bestehe zur Zeit eine provisorische Ein- und Ausfahrt 

an der Durchgangsstrasse T 5, welche für den auf die MEAG 

beschränkten Verkehr als Dauerlösung vertretbar wäre. .somit 

ginge es nur noch um die Erschliessung des eigenen Areals 

und der südwestlich davon angrenzenden GB Nr. 775 der 

G. Müller & Co •• Als zweckmässige und wirtschaftlich 

tragbare Lösung würde der Einsprecherin eine. eigene 
.. .. -· 

Ein- und Ausfahrt an der Durchgangsstrasse_ v9llauf genügen 

und man· wäre bereit,_· über die Einräumung ein~s · Geh-_- und 

Fahrwegrechtes zu Gunsten der genannten Nc;:i,chbarlieg_e1.15.chaft 

zu verhandeln. Abschliessend stellt die Einsprecherin noch 

fest, dass ihr durch den allfälligen Ausbau ~er projektierten 

Erschliessungsstrasse wirtschaftliche Nachteile erwachsen, 

die in keinem Verhältnis stünden zum beschränkten Nutzeffekt 

einer solchen Stichstrasse, weshalb bereits im vorliegenden 

Planauflageverfahren Entschädigungsansprüche angemeldet 

werden. 

Hiezu wird festgestellt: 

Der Einwand, die Parzellen der Einsprecherin· würden zum . 

Nachteil der Grundeigentümerin zerscnnitten, trifft zu. 

Es. besteht jedoch die Möglichkeit, unter oder über die 

Erschliessungsstrasse eine Verbindung zwischen den beiden 

Parzellen zu schaffen. Die bestrittene Strasse dient 

tatsächlich nur der Erschliessung eines relativ kleinen In 

dustriegebietes zwischen der Durchgangsstrasse T 5 und_def 

SBB-Linie. Dieses Gebiet kann aber nicht anders erschlossen 

.werden, denn es.können an der Durchgangsstrasse I. Klasse 
·' ., 

im Interesse der Verkehrssicherheit keine neuen Ein- und 

Aus~ahrten, ausser dem Anschluss westlich des Armeemagazins, 

bewilligt werden. Der vorliegende Plan weist gegenüber dem 

ait<.:;n Bebauungsplan "Bodena~her" (genehmigt mit RRB Nr. 6231 

~~m, 9. No.ve~b-~1.~ · 19 62) nur die Aenderung auf, dass die Einmündung 
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beim Arme.emagazin etwas nach Westen verschoben wurde. Diese 

Verschiebung erfolgt einerseits aus topographischen und stras 

senbautechnischen Gründen, andererseits aber auch, um eine 

bessere baul~che Ausnützung von GB Schönenwerd Nr. 265 zv 

erreichen. Die Erschliessungsstrasse wird heute nur bis zum 

Grundstück der Garage Kiefer geführt und dort mit einem 

Wendeplatz abgeschlossen. Eine Strassenführung weiter nach 

Westen ist wegen der bestehenden Ueberbauung ·· _nicht mehr 

mögl~ch und auch nicht sinnvoll, weil in diesem Gebiet 

weitere Ueberbauungen zwischen Durchgangsstrasse und SBB- 

Linie nicht oder nur bedingt möglich sind. Im weiteren musste 

das Strassentrasse gegenüber dem erwähnten alten Bebauungs- 

plan "Bode~acher" wegen den SBB-Geleiseanlagen um ca~ 6 m 

nach Süden verschoben werden. Von der Einsprecherin wird 

angeregt, es sei die provisorische Ein- und Ausfahrt der 

MEAG als definitive Erschliessung für diesen Betrieb 

vorzusehen. Diesem Begehren kann nicht stattgegeben werde~, 

denn nach Regierungsratsbeschluss Nr. 2874 vom 8. Mai 1962 

muss diese Ein- und Ausfahrt aufgehoben werden, sobald eine 

rückwärtige Erschliessun~sstrasse ~~stellt ist, spätestens 

aber dann, wenn jenes Gebiet zwischen Durchgangsstrasse und 

Bahnlinie weiter überbaut wird. Diesen Darlegungen kann entnommen 

werden, dass der Einsprecherin wegen dieser Strassenplanung keine 

wesentlichen wirtschaftlichen Nachteile entstehen. Es wird 

noch einmal festgehalten, dass zwischen den beiden Grund- 

stücken GB Gretzenbach Nr. 241 und 0~ Schönenwerd Nr. 265 

über oder unter der geplanten Erschliessungsstrasse eine Ver 

bindung geschaffen ~erden kann, soweit dies die topographischen 

Verhältnisse erlauben. Die Fragen der Entschädigungen werden 

im vorliegenden Planauflageverfahren nicht behandelt; sie sind 

in die besonders hiefür vorgesehenen Landerwerbsverhandlungen zu 

verweisen. Aus vorstehenden Erwägungen ist die Einsprache abzu 

weisen, soweit darauf einzutreten ist. 
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Einsprache Nr. 25: MEAG, Maschinen- und Eisenbau -AG, Eigen- 
tümerin von GB Gretzenbach Nr. 245 

Die Einsprecherin gibt zu bedenken„ dass durch die Ver 

schiebung der Eischlies~ungsstrasse entlang der SBB 

Geleise und folglich auch durch das Näherrücken der Bau 

linie ihr bereits erarbeitetes Ueberbauungskonzept auf 

GB Nr. 245 beeinträchtigt werde, weshalb man sich ~ntsprech~nde 

Schadenersatzforderungen vorbehalte. 

Warum die in Rede stehende Eischliessungsstrasse gegen Silden 

verschoben werden musste, wird unter den Erwägungen bei 

Einsprache Nr. 24 dargelegt. Damit aber das feststehende 

Bauprogramm der MEAG trotzdem, wie geplant, verwirklicht 

werden kann, ist die Baulinie im Auflageplan entsprechend 

abgeändert worden. Dem Begehren ist somit in Bezug auf die 

Baulinie entsprochen; die Entschäd{gungsfragen werd~n iri di~ 

Landerwerbsverha.ndlungen verwiesen. Der Ein~prac.he ist al~o 
. . . ~ 

teilweise entsprochen, im übrigen ist sie abiriweiien, soweit 

darauf einzutreten ist, 

Einsprache Nr. ~.§.: Keller-Schenker Sophie, Kirchweg1 Gretzen 
bach, ehemals Eigentümerin von GB 
Gretzenbach Nr" • 242 und 245 

Frau Keller hat die genannten Grundstücke gemäss Kauf 

vertrag vom 23. Januar 1962 veräussert, sie ist s6mit nicht 

mehr Grundeigentümerin in dem durch den Plan berührten Gebiet. 

Auf die Einsprache ist daher nicht einzutreten. 

Ei_ns2ro.che Nr •. 2 7: Barth .Alfons, Schönenwerd, Eigentümerin von 
GB s6hbnenwerd Nr. 1419, vertreten durch 
Herrn Dr" Arthur Döbeli, Fürsprech und 
Notar in Schönenwerd 

In der Einsprache wird ausdrücklich festgehalten, dass gegen 

das Strassenprojekt ~n sich keine Einwendungen erh6ben ~erd~n. 

Es wird lediglich eine Abänderung der Baulinie entlang der Dui:::-ch 

gangsstrasse auf durchgehend 8 mverlangt. Dieubrigen Ein-· 

sprachepunkte betreffen ausschliesslich Fragen der Ent 

schädigungen und der Anpassungen. 
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Nach nochmaliger und eingehender Ueberprü,fung des Auflage 

projektes in Bezug auf die Kreuzungsanlage westlich des 

Armeemagazins und der Einmündung der Köllikerstrasse: in 
diese Anlage muss festgehalten werden, dass mit RüGksicht auf 

die örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten nur eine gering 

fügige Verschiebung zwecks Erhaltung des Baumbe~t~nde~ ~öglich 

ist, die Baulinie entlang der Durchgangsstrasse durchgehend auf 

einen Abstand von 8 m zu reduzieren, kann hingegen ohne weitere~ 

stattgegeben werden; der Plan ist in diesem Sinne ergänzt worden. 

Die Entschädigungs- und Anpassungsfragen sind in das Land 

erw~rbsverfahren zu verweisen, ,da sie nicht Gegenstand vor 

liegender Planauflage bilden.Der Einsprache ist somit,teilweise 

entsprochen, im übrigen ist sie abzuweisen, soweit darauf 

einzutreten ist. 

IV. 

Das Planverfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. Gegen den 

Plan selbst sind keine technischen Einwendungen zu erheben. 

Der im Sinne vorstehender Erwägungen ergänzte bzw. abgeänderte 

Strassen- und Baulinienplan (Abschnitt I und III) ist zu 

genehmigen. 

Es wird 
beschlossen: 

1. Der Strassen- und Baulinienplan der Durchgangsstrasse T 5 

und der Erschliessungsstrassen in den Gemeinden Däniken, 

Gretzenbach und Schönenwerd, umfassend Planabschnitte I 

und III, ausgenommen die vorgesehene Erschliessungsstrasse 

über GB Gretzenbach Nr. 229, 1107, 211 und 818, wird genehmigt. 

Planabschnitt II betr. die "Unterführungsstrasse" ist von 

dieser Plangenehmigung ausgeschlossen. 

2. Planabschni~: 

Auf die Einsprachen Nr. 10 und 19 wird nicht eingetreten. 

Die Einsprachen Nr. 1, 2, 4, 8, 14, 17 und 18 sind, soweit 

sie sich nicht auf das Unterführungsprojekt gemäss Plan 

absc,hni tt II beziehen, im sin'ne der Erwägungen als gegen 

standslos abzuschreiben. 
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Die Einsprachen Nr. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, .15 und 16 
werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist und sie sich 

nicht auf das "Ueberführungsprojekt" gemäss Planabschnitt II 

beziehen • 

. Planabschnitt II: 

Dieser Planabschni tt umfasst das Gebiet der "Urrt.e r'Eüh r'u nq.s-, 

strasse 11 und wird von dieser Plangenehmigung ausgenommen. 

Ein neuer Plan gelangte in der Zeit vom 29. Mai - 28. Juni 

1972 zur öffentlichen Auflage. 

Die Einsprachen Nr. 6, 9, 14, ,20, 22 und 23 werden daher 

für das vorliegende Verfahren hinfällig und in. der Neuauflage 

behandelt. 

Planabschnitt III: 

Die Einsprachen Nr. 24, 25 und 27 werden, soweit denselben 

nicht teilweise entsprochen worden ist, im Sinne de~ Erwä~ungen 

abgewiesen. 

Auf die Einsprache Nr. 26 wird nicht eingetreten. 

3. Für den Fall, dass mit den betroffenen Grundeigentümern über 

den Erwerb des für die vorgesehenen Ausbauten erforderlichen 

Landes keine gütliche Einigung zustande kommen sollte, wird 

das Expropriationsverfahren eingeleitet; das Bau-Departement 

wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Der 

Bau-Departement (3) 
Jur. Sekretär des Bau-Departementes 
Kant. Tiefbauamt (5), mit 2 genehmigten Plänen 
Kant. Planungsstelle (2), mit 1 genehmigten Plan 
Kreisbauamt II, 4600 Olten (2), mit 1 genehmigten Pl~n 
Ammannamt der Einwohnergemeinde (2), 4658 Däniken, mit 

1 genehmigten Plan. . . 
Ammannamt der Einwohnergemei·nde ( 2), ·5014 Gretzenbach, 

mit 1 genehmigten Plan 
Ammannamt der Einwohnergemeinde ·(2), 5012 Schönenwerd, 

mit 1 genehmigten Plan · 
Präsident der Kant. Schi'-itzungskommission, Herrn Fritz Schürch, 

4657 Dulliken 

./. 
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EINSCHREIBEN 
Herrn Dr. Arthur Döbeli, Fürsprech und Notar, Gösgerstrasse 2, 

5012 Schönenwerd (3), für sich und die Einsprecher Nr. 1 und 27 
Herrn Paul Meier, Notar, Gösgerstrasse 2, 5012 Schönenwerd (4), 

für sich und die Einsprecher Nr. 3, 6 und 20 
Herrn Dr. Werner Fröhlicher, Fürsprech und Notar, Wengistrasse 42, 

4500 Solothurn (2), für sich und die Einsprecher Nr. 4 
Herrn Dr. Gaston Kupper, Fürsprech und Notar, Römerstrasse 14, 

4600 Olten (2), für sich und Einsprecher Nr. 14 
Herrn Harald Hürzeler, Köllikerstrasse 22, 5014 Gretzenbach (2), 

für sich und Einsprecher Nr. 18 
Schweizerische Bundesbahnen, Kreis II, 6002 Luzern (2) 
Herrn Huber Kurt, Sportgarage, 5014 Gretzenbach 
Herrn Widmer Walter, Landwirt, Steindle, 5014 Gretzenbach 
Brunnengenossenschaft Unterdorf-Steindlen, Herrn 

Jakob Keller-Hagmann, Präsident, 5014 Gretzenbach 
Herrn Schenker-Schürmann Hans, Unterdorf, 4, 5014 Gretzenbach 
Herrn Schenker Paul, Ettenburgstrasse 12, 5014 Gretzenbach 
Herrn Würgler-Pfister Erwin, Unterdorf 85, 5014 Gretzenbach 
Herrn Dr. Max Amport, Arzt, Dünnernstrasse, 4566 Oensingen 
Herrn Grütter-Zumsteg Otto, am Stalden 165, 5014 Gretzenbach 
Herrn Vögele Leo, Talackerstrasse 75, 8152 Glattbrugg 
Herrn Schenker-Müller Adolf, Stalden 229, 5014 Gretzenbach 
Herrn Schenker Hugo, Unterdorf 6, 5014 Gretzenbach 
Herrn Keller-Hagmann Jakob, Hauptstrasse 2, 5014 Gretzenbach 
Bally Schuhfabriken AG, 5012 Schönenwerd 
Brunner Josef, Restaurant Eintracht, 5014 Gretzenbach 
Frau Grütter-Schwaninger-Dora, Eigerstrasse 10, 4552 Derendingen 
Schubarth & Co., Lange Gasse 9/Ecke Hardstrasse, 4002 Basel 
MEAG, Maschinen- und Eisenbau AG, 5014 Gretzenbach 
Frau Keller-Schenker Sophie, Kirchweg, 5014 Gretzenbach 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 
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